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Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 2. Juni 2025 

Ort: 
Beginn: 
Ende: 
Anzahl Stimmberechtige: 
Vorsitz: 
Stimmenzähler: 

Protokollführung: 
Medien: 

Mehrzweckhalle, Liestalerstrasse 5, 4411 Seltisberg 
19:00 Uhr 
20:00 Uhr 
32 
Tobias Grieder, Gemeindepräsident 
• Meike Radicke 
• Eveline Boos 
Max Bühler, Gemeindeverwalter a. i. 
Willi Wenger, «Volksstimme» 

Folgende Beschlüsse wurden gefasst: 

Traktandum 1: Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 27. März 2025 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Protokoll der Einwohnergemeinde 
versammlung vom 27. März 2025 zu genehmigen. 

://: Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 27. März 2025 wird ohne Änderungen mit 
32 Ja-Stimmen ohne Enthaltungen einstimmig genehmigt. 

Traktandum 2: Tonbandaufnahmen 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, der Aufnahme der Versammlung auf 
Tonband für die Verfassung des ausführlichen Protokolls zuzustimmen. 

://: Der Tonaufnahme der Einwohnergemeindeversammlung wird mit 31 Ja-Stimmen und einer Enthal 
tung zugestimmt. 

Traktandum 3: Genehmigung der Jahresrechnung 2024 

Gemäss § 66, Absatz 2, Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindege 
setz, GemG), SGS 180 dürfen die Mitglieder des Gemeinderates bei Beschlüssen über die Rechnungsab 
nahme und über die Oberaufsicht nicht abstimmen. Deshalb reduzieren sich die Anzahl Stimmen für dieses 
Traktandum auf 27. 

Traktandum 3.1: Zusätzliche Abschreibung des PK-Bilanzfehlbetrages 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die zusätzliche Abschreibung des PK 
Bilanzfehlbetrages von CHF 177'000.00 zu beschliessen. 

://: Der zusätzlichen Abschreibung des PK-Bilanzfehlbetrages um CHF 177'000.00 wird mit 26 Ja-Stim 
men und einer Enthaltung beschlossen. 
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Traktandum 3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2024 und einem Übertrag vom Eigenkapital der 
Spezialfinanzierung Abwasser in die Spezialfinanzierung Wasser. 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 
2024 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1 '113'063.97 und Nettoinvestitionen von CHF 44'784.33 sowie 
einem Übertrag von CHF 1 Mio. vom Eigenkapital der Spezialfinanzierung Abwasser in die Spezialfinanzie 
rung Wasser. 

://: Der Jahresrechnung 2024 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1 '113'063.97 und Nettoinvestitio 
nen von CHF 44'784.33 sowie einem Übertrag von CHF 1 Mio. vom Eigenkapital der Spezialfinan 
zierung Abwasser in die Spezialfinanzierung Wasser werden mit 26 Ja-Stimmen und einer Enthal 
tung zugestimmt. 

Traktandum 4: Wahlen Kommissionen und Behörden 

Traktandum 4.1 Nachwahl Bau- und Planungskommission 

Für die 2 vakanten Sitze der Amtsperiode 01.07.2024 - 30.06.2028 hat sich niemand zur Wahl gestellt. 

Traktandum 4.2 Ersatzwahl Sozialhilfebehörde 

Für den vakanten Sitz der Amtsperiode 01.01.2025 - 31.12.2029 hat sich niemand zur Wahl gestellt. 

Traktandum 4.3 Ersatzwahl Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 

Für den vakanten Sitz der Amtsperiode 01.07.2024 - 30.06.2028 hat sich niemand zur Wahl gestellt. 

Traktandum 4.4 Nachwahl Sekundarschulrat Liestal 

Für den vakanten Sitz der Amtsperiode 01.08.2024 - 31.07.2028 hat sich niemand zur Wahl gestellt. 

Traktandum 5: Diverses & Informationen 

In diesem Traktandum wurden keine Beschlüsse gefasst. 

GEMEINDEVERWALTUNG SEL TISBERG 

Tobias Grieder 
Gemeindepräsident 

l \ 
ax Bühler 

Gemeindeverwalter a. i. 

Die Beschlüsse zum Traktanden 3 unterstehen gemäss § 49, Gesetz über die Organisation und die 
Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz, GemG), SGS 180, dem fakultativen Referendum. Die 
Referendumsfrist beträgt 30 Tage seit der Beschlussfassung. 


